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Bekanntmachung.
Maul - und Klauenseuche betreffend .

Nr . 17 189 . In Rülzheim . Amt Germers -
Heim , ist die Maul und Klauenseuche erloschen .

Durlach den 26 . Juni 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt :

I . V . : Vr , Clemm .

Bekanntmachung.
Den Rotlauf unter den Schweinen in Grötzingen

betreffend .
Nr . 17 200 . Wir bringen zur öffentlichenKenntnis , daß in dem Stalle des Modell¬

schreiners Karl Stutz in Grötzingen die Rot¬
laufkrankheit der Schweine ausgebrochen ist .

Die öon Gr . Bezirkstierarzt fürsorglich an -
geordneten Maßregeln werden amtlich be
stätigt und über die verseuchte Stallung wird
Sperre verhängt .

Durlach den 26 . Juni 19l1 .
Groszherzogliches Bezirksamt :

_ I . V . : vr . Clemm .

Bekanntmachnng .
Maul - und Klauenseuche betreffend .

Nr . 17 475 . In den Stallungen des Jakob
Gretz , Polizeidiener , Ludwig Gaß , Landwirt ,
Friedrich Siegele , Bahnarbeiter , und Johann
-vch Scholl , Landwirt in Weingarten , Amts
Durlach , ist die Maul - und Klauenseuche ans¬
gebrochen .

lieber die verseuchten Gehöfte wird Sperre
verhängt .

Dnrtach den 26 Juni 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt :

_ I . V . : Dr . Clemm ._ _ _

Kklmnlmachuns .
Beikehrsfperre betreffend.

Nr . 17 811 . Wegen Neueindeckung der Fahr¬
bahn muß die Kreisstraße Nr . 9 zwischen
Jöhlingen und Weingarten vom 8 bis 7 Juli
einschließlich für den Lastfuhrwerksverkehr von
morgens 6 bis abends 7 Uhr gesperrt werden .

Wir geben dies mit dem Änfügen bekannt ,
daß auch jeweils während dieser Zeit un¬
geladene oder Personenfuhrwerke die Walz¬
stelle durchfahren können , sofern sie den Wei¬
sungen des Walzmeisters Folge leisten .

Durlach den 26 . Juni 1911
Großherzogliches Bezirksamt :

I . V . : vr . Clemm .

Bekanntmachung.
Nach 8 12 und 84 des Tabaksteuergesetzes

muß jeder Tabakpflanzer , d . h . jeder Inhabereines mit Tabak bepflanzten Grundstückes die
bepflanzten Grundstücke einzeln nach ihrer
Lage und Größe genau angeben . Dies ist
auch dann nötig , wenn er den Tabak gegeneinen bestimmten Anteil oder unter sonstigen
Bedingungen durch einen andern anpflanzenoder behandeln läßt . Die Anmeldung ist bei
der Steuerbehörde vor dem 16 . Juli schriftlichund gegen Bescheinigung einzureichen . Die
Vordrucke zu den Anmeldungen können füralle auf badischem Gebiet gelegenen Grund¬
stücke bei der Stcuereimiehmerei des Wohn¬orts des Pflanzers in Empfang genommenwerden .

Die erst nach dein 15 . Juli bepflanzten
Grundstücke müssen spätestens am dritten Tage
nach dem Beginn der Bepflanzung angc -
meldet werden .

Für jede Gemarkung , auf der ei » Pflanzer
Grundstücke mit Tabak angebaut hat , ist eine
besondere Anmeldung abzugeben .

Die Anmeldungen , die bis zum 15 . Juli
erfolgen , können alle bei der Stenereinneh -
merei des Wohnorts des Pflanzers abgegebenwerden Nach diesem Zeitpunkte können bei
der Steuereinnehmerei nur noch Grundstückeder Gemarkung des Wohnortes des Pflanzers
angemeldet werden , während die Anmeldungenüber Grundstücke mit Tabakpflanzungen auf
benachbarten Gemarkungen bei der Steuer¬
einnehmerei des PflanzungSvrtes abzugeben
sind .

Für die von badischen Pflanzern mit Tabak
bepflanzten Grundstücke in einem andern
Bundesstaate gelten die Anordnungen der dort
zuständigen Behörden .

Die Bescheinigung , die der Tabakpflanzerüber seine Anmeldung vom Steuererheber er
hält , ist sorgfältig aufzubewahren .

Die Bürgermeisterämter werden ersucht , vor¬
stehendes unverzüglich in ortsüblicher Weise in
ihren Gemeinden bekannt zu geben .

Breiten den 28 . Juni 1911 .
Gr . Finanzamt
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Amtliches Jerlründigungsötütt
für !> kli AinlsbkMk Diulch .

tt-richeiu! wöchentlich l — 2 mal je nach
Bedarf .

HLezugsprei» für Ginzelbezug durch die Post
oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk. «LZ

- «zeig, «preis : Die durchgehende
Garmoudzeile 30 Psg .

Druck und Verlag von AdokfZ > rrp »
in Durlach . — Fernsprecher Nr . 204 .

Rr . 39

Kkkaiuilinachimg .
Ten Ankauf rheinisch -belgischer Stutsvhlen betr .

Nr . 16 502 . Der Ankauf von Siutfvhlen
der kaltblütigen Schlages in der Rheinprovinz
oder in Belgien wird in diesem Jahre nach
Maßgabe der unten abgedruckten Bestimmungen
durch den Verband unter badischer Pferdezucht -
genvssenjchasten bewirkt werden

Die Anmeldung der Bestellungen , welche
nach der Reihenfolge des Eingangs berück¬
sichtigt werden , haben längstens bis zum
10 . Juki 1911 bei dem Unterzeichneten Be
zirksamt zu erfolgen und müssen enthalten :

1 . Namen und Wohnort der Besteller .
2 . Tag , au welchem die Bestellung er¬

folgt ist .
8 . Eine Angabe , welcher Art das bestellte

Fohlen sein soll und welchen Betrag
dasselbe kosten darf . Bestellungen unter
IKttv . 46 können nicht mehr berück¬
sichtigt werden .

4 . Eine Erklärung , daß der Besteller mit
den unten abgedruckten Bestimmurgen
einverstanden und insbesondere die unter
Ziffer 7 , 8 , 9 und 10 derselben aufge
führten Verpflichtungen durch Aussteller :
eines Reverses einzugehen bereit ist

Durlach den 19 . Juni 1911 .
Großherzvgliches Bezirksamt :

Turban .

Bestimmungen ,
nach u »el «h « i« in » laufenden Jahve init staat¬
liche » tlntevstütznng kaltblütige Stntfohlen

znn » Snkanf « nd znv Vevteilnng gelangen
1 .

Der Ankauf erfolgt durch den Verband unter¬
badischer Pftidezuchtgenofsenschaftni und unterliegt der

1911 .
Kontrolle des technischen Beamten Kr Pserdezucht -
angelegenheiten im Großh . Ministerium des Innern .

2.
Die nnaekauften Stutfohlcn werden im Gesamtenzum Selbstkostenpreis zuzüglich der Transport - und

für das erste Jahr erwachsenden Versicherungskosten
abgegeben ; doch richtet sich die Klassifizierung und
Bestimmung des Anschlagspreises des einzelnen Tieres
nach dessen Qualität und Zuchtwert .Die Ankaufspreise für die Stutsvhlen werden 1000
und darüber , die Transportkosten je nach der Zahlder bestellten Fohlen 50 bis höchstens 70 ^ betragen
Bestellungen unter 1000 ^ können nicht mehr berück¬
sichtigt werden .

Die Preise verstehen sich Iveo Heidelberg , wo die
Fohlen seitens der Besteller oder deren Beauftragten
abzuhvlen sind . Die vom Besteller gewünschte Farbewird zwar beim Ankauf tunlichst berücksichtigt werden ,doch ist der Besteller zur Abnahme des Fohlens auchdann gehalten , wenn die Lieferung der gewünschtenFarbe nicht möglich war .

Falls nicht alle Bestellungen berücksichtigt werdenkönnen , werden die ausfallenden Besteller durch den
technischen Beamten des Großh . Ministeriums des
Innern bezeichnet .

3
Die Größt ) . Regierung trügt die Kosten des Ankaufsder Stutsvhlen in der Rheinprovinz oder in Belgien .

4 .
Die Größt ) . Negierung bestreitet ferner vorschuß¬weise den Ankaufspreis der Stutsvhlen ; ein Drittel

desselben ist seitens der Besteller oder der Uebernehmer
innerhalb 14 Tagen nach der ttebernahine des Stut -
fohlens , das zweite Drittel ein Jahr und das letzteDrittel zwei Jahre nach der Uebernahme an die Kasse
für Gewerbe , Landwirtschaft und Statistik zurückzu¬
zahlen . Für richtige Einhaltung der Zahlungstermine
sind zahlungsfähige Bürgen und Selbstschüldner zu
stellen .

5 .
Für tadellos gehaltene Stutsvhlen wird , wenn sieder Prämiierungskommission bei Gelegenheit der Prä -

miierungstaasahrten vorgesührt werden , je nach Be¬
fund ein Kaufpreisuachlaß gewährt , welcher für
rheinisch -belgische Stutsvhlen im Jahr 1912 10 ^ , im
Jahr 1913 6 A und nach Vorstellung der Stute mit

Lorlllch , Dmiilttsllig i»eu 29 . Juni
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einem zweiten Fohlen 4 ^ des Uebernahmepreises der
Stute betragen kann .

6.
Die Verteilung der Fohlen erfolgt in Heidelberg .

Ort und Stunde der Verteilung wird den Bestellern
von Stutfohlen durch den Verband unter¬
badischer Pferdezuchtgenossenschaften recht¬
zeitig bekannt gegeben . Falls die Besteller nicht selbst
zur Verteilung erscheinen , haben sie eine geeignete
Persönlichkeit mit schriftlicher Vollmacht zu ihrer Ver¬
tretung bei der Verteilung bezw . Versteigerung zu ent¬
senden . Erscheint der Beireller weder selbst, noch läßt
er sich vertreten , jo ist er verpflichtet , das ihm von
dein Vertreter des Ministeriums zugewiesene Johlen
zu dem von jenem bestimmten Kaufpreis zu über¬
nehmen .

7 .
Die Verteilung der Fohlen geschieht in der Weise,

daß die Ankaufskommijsion unter Leitung des Ber -
bandspräsidenten und im Benehmen mit den Ob- *
männern den einzelnen Bestellern die Fohlen zuteilt . ,
Im Falle ein Besteller sich weigert , das ihm zugeteilte ,
Fohlen zu übernehmen , so entscheidet der Verbands - ?
Präsident , der technische Beamte für Pferdezuchtan -
gelegenheiten im Grvßh . Ministerium des Innern
bezw . deren Vertreter und ein vom Verband zu be¬
zeichnender Obmann , ob die Weigerung begründet ist
und dem Begehren stattgegeben werden kann . Diesem
Schiedsspruch hat sich der Besteller zu unterwerfen .

Geht auf diese Weise ein Fohlen nicht ab , so wird
es sofort oder später meistbietend versteigert , wozu
auch Nichtbesteller zngelassen werden . Der Mehr - oder
Mindererlös wird dann auf die übrigen Fohlen re¬
partiert . Sollte der Verband nicht in der Lage sein ,
die Verteilung vorzunehmen , so erfolgt dieselbe durch
den technischen Beamten im Wege der Versteigerung .

8.
Die etwaige Versteigerung findet in folgender Weise

statt :
1 . Das erstmalige Ausgebot erfolgt zum Anschlags¬

preise des betreffenden Fohlens .
2 . Der etwaige in einer Klasse sich ergebende Mehr¬

erlös wird nach Maßgabe der StMgerungspreise
an die Steigerer zurückvergütet , einen etwaigen
Mindererlös haben dieselben nach dem gleichen
Maßstabe zu ersetzen.

8 . Jeder Besteller ist verpflichtet , sich an der Ver¬
steigerung maßgeblich seiner Bestellung zu be¬
teiligen .

4 . Die beiden letzten Tiere werden den durch die
Versteigerung noch nicht versorgten Bestellern
durch das Los zugewiesen .

5 . Werden die Fohlen im Vecsteigerungswege nicht
sämtlich abgesetzt , so sind die übrig gebliebenen
nach Maßgabe der Bestellungen von denjenigen
Bestellern zu übernehmen , die bei der Versteche-
rung Fohlen entweder nicht oder nicht in der be¬
stellten Zahl erworben haben . Die Zuteilung ge¬
schieht in diesem Falle durch das Los und gilt
als Kaufpreis der Anschlagspreis des betreffenden
Fohlens .

9 .
Der Uebernehmer des Stutsohlens hat sich zu ver¬

pflichten (Revers ) :

1 . das Fohlen kräftig zu nähren und gut anszü -
züchten ;

2 . dasselbe nicht , ehe es 2 ' / . Jahre alt geworden ist,
zu beschlagen oder zur Arbeit zu verwenden ;

3 . dasselbe spätestens im Alter von 4 Jahren zur
Paarung einem mit Staatsunterstützung gehal¬
tenen Hengst gleicher Zuchlrichtung zuzu -
führen und dasselbe bis zum Eintritt der Zucht -
untauglichkeit zur Zucht zu verwenden ;

4 . das Fohlen bezw . die Stute nur an badische
Züchter, ' welche die hier angeführten Verpflicht¬
ungen übernehmen und auch dann nur mit Ge¬
nehmigung des Gr . Ministeriums des Innern zu
veräußern ;

5 . das Fühlen bezw . dw Stute in das von Gr . Be¬
zirkstierarzt geführte Bezirkszuchtregister bezw .
ivo eine Pserdezuchtgenossenschaft besteht , in das
Zuchtregister dieser Genossenschaft eintragen zu
lassen und vom Abfohlen , von einer Veräußerung
oder einem Todesfall der Stute dem Gr . Bezirks¬
tierarzte bezw . dem Vorstand der Zuchtgenossen¬
schaft zwecks Eintrags in das betr . Register An¬
zeige zu erstatten ;

0 . das Fohlen bezw . die Stute alljährlich bis zum
Eintritt der Zuchtuntauglichkeit der staatlichen
Prämiiernngskvmmission vorzusühren .

10 .
Das Ministerium des Innern versichert die Fohlen

für die Zeit eines Jahres vom Tage der Ueber -
nähme Vonseiten des Bestellers ab gerechnet bei der
badischen PferdeversichernngSanstalt und übernimmt
während dieser Zeit die Verpflichtungen des Ver¬
sicherungsnehmers der Anstalt gegenüber .

Die Kosten der Versicherung (Prämie ) werden dem
Kaufpreis ( Uebernahmepreis ) des Fohlens zugeschlagen .
Für den Verlust eines versicherten Fohlens wird
vergütet :

a . wenn dasselbe verendet ist,80U der Versicherungs¬
summe ;

b . wenn es wegen gänzlicher Unbrauchbarkeit oder
infolge eines erlittenen Unfalls mit Genehmigung
der Pferdeversicherungsansta ' t getötet wird und
die Tötung ersolgt ist , 70 ^ der Versicherungs¬
summe , wobei der Erlös aus den etwa verwend¬
baren Teilen des Pferdes der Versicherungsanstalt
zusteht . Die vorbezeichnete Entschädigung wird
von der PferdeversicherungZcmstalt an die Kasse
für Gewerbe , Landwirtschaft und Statistik aus¬
bezahlt und von letzterer zunächst zur Deckung
der noch nusstehenden Kaufpreisraten verwendet ,
wodurch die Schuld des Uebernehmers an die
Kasse für Gewerbe , Landwirtschaft und Statistik
sich um den Betrag der gewährten Entschädigung
vermindert . Uebersteigt die Entschädigung die Rest¬
schuld , so wird der Mehrbetrag dem betreffenden
Züchter durch die Kasse für Gewerbe , Landwirt¬
schaft und Statistik bar ausbezahlt . Für nach
Ablauf dieses einen Versicherungsjahres eintretende
Schadensfälle kommt das Ministerium des Innern
in keiner Weise mehr aus und werden deshalb
die betreffenden Fohlenbesitzer in ihrem eigenen
Interesse daraus aufmerksam gemacht , die Ver¬
sicherung noch vor deren Ablauf bei der badischen
Pferdeversicherungsanstalt zu erneuern .

14d

Der Uebernehmer bezw . Besitzer des Fohlens ist
nach den Bestimmungen der badischen Pferdeversiche -
rrmgsanstalt für die Zeit , während welcher das Fohlen
bei der Anstalt versichert ist, ferner verpflichtet :

t . dem Fohlen sorgfältige und gute Behandlung zu¬
teil werden zu lassen ;

2 . von jedem Erkrankungsfall oder jeder Verletzung
des Fohlens sofort bei dem wahrnehmbaren Ein¬
tritt der Erkrankung oder Verletzung den Gr .
Bezirkstierarzt oder einen andern approbierten
Tierarzt zur Behandlung herbeizurusen und das
Pferd nach dessen Anordnungen ausgiebig und
auf eigene Kosten behandeln zu lassen ;

8 . von dem Verenden oder Verunglücken des Fohlens
spätestens innerhalb 24 Stunden dem Gr . Bezirks¬
tierarzt Anzeige zu erstatten , welch letzterer die
Anzeige auf kürzestem Wege dem Gr . Ministerium
des Innern übermittelt .

Bis zum Eintreffen des Bezirkstierarztes , welcher
je nach Lage des Falles nach eigenem Ermessen
eine Sektion vorrümmt , muß der Kadaver eines
verendeten Fohlens unverändert bleiben . Die
Kosten der Sektion fallen dem Besitzer zur Last ;

4 . das Fohlen dem Bezirkstierarzt aus dessen Ver¬
langen zu jeder Zeit vorzusühren .

11.
Wenn die Pferdeversicherungsanstalt die Zahlung

der Versicherungssumme wegen eigenen Verschuldens
des Fohlenbesitzers infolge Nichterfüllung der unter
Ziffer 10 genannten Verpflichtungen verweigert , wird
ein Kauspreisnachlaß vom Ministerium des Innern
nicht gewährt .

Im Falle ferner die im vorstehenden unter Ziffer 9
und 10 uusgeführten Verpflichtungen von dem je-
welligen Besitzer des Fohlens bezw . der Stute nicht
eingehalten werden , kann derselbe außer zur ganzen
oder teilweisen Rückzahlung der erhaltenen Kaufprcis -
nachlösse und etwaigen Staatsprämien zur Ent¬
richtung einer Konventionalstrafe bis zu 80 ^ an -
gehwten werden .

BkkanntmachW
Maul - und Klauenseuche betreffend .

Nr . 28 624 . Wegen der Fortdauer der
Seuchengcsabr wird das mit Bekanntmachung
vom 17 . Februar , 10 . Mürz , 18 . April ,
5 . Mai und 6 . Juni 191 ! (G . s . u B O Bl .
Seite 162 , 145 , 264 , 271 , 612 ) erlassene Ver¬
bot des Handels mit Rindvieh und Ferkel -

schwe nen im Umherziehen bis zum 6l . August
1911 verlängert , jedoch auf diejenigen Ort¬
schaften und Gemeinden beschränkt , in denen
die Maul - und Klauenseuche herrscht .

Karlsruhe den 2l . Juni 1911 .
Grvßh . Ministerium des Innern :

gez . Bodman .
Nr . 17 100 . Es erstreckt sich also vom

1 . Juli ab das Verbot des Handels mit
Rindvieh und Ferkelschweinen im Umherziehe »
nur noch ans die Gemeinde Weingarten .

Die Bürgermeisterämter werden beauftragt ,
vorstehende Anordnung den Interessenten be¬
kannt zu geben und den Viehhändlern unter
erneutem Hinweis auf die Strafbestimmung
des 8 148 Zister 7 a der Gewerbeordnung
besonders zu eröffnen .

Durlach den 26 . Juni 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt :

I . V . : vr . Clemm .

Bekanntmachung .
Maul - und Klauenseuche betreffend .

Nr . 17 081 . In den Stallungen des
Ehristof Reuter , Magazinarbeiter , Theodor
Dehn , Wagner , Karl Reichert , Landwirt ,
Heinrich Martin , Landwirt , und Jakob Geggus ,
Landwirt in Weingarten , Amts Durlach , ist
Maul - und Klauenseuche ausgebrochen .

Ueber die verseuchten Höfe wird Sperre
perhängt .

Dur lach den 24 . Juni 1911 .
Großhexzogliches Bezirksamt :

I . V . : vr . Clemm .

Bekanntmachung .
Maul - und Klauenseuche betreffend .

Nr . 17 137 . Nachdem die Maul - und Klauen¬
seuche in den Gemeinden Heidelsheim und
Oberhausen erloschen ist , wurden seitens des
Gr . Bezirksamts Bruchsal die gemäß 88 57
bis 59 der V .O . vom 19 . XII . 1895 „ die
Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen
betr .

" angeordneten Sperrmaßregeln aufge
hoben .

Mit Rücksicht auf den Stand der Seuche
in den Nachbargemeinden wurde der 8 61 der
obengenannten Verordnung in Kraft gesetzt .

Durlach den 26 . Juni 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt :

I . B . : vr . Clemm .

Bekanntmachung.
Maul - und Klauenseuche betreffend.

Nr . 17 168 . Die über die Gemeinde Kronau ,
Amt Bruchsal , gemäß 8 6l der V .O . vom
19 XII . 1895 „ die Abwehr und Unterdrückung
von Viehseuchen betr .

" verhängten Sperr¬
maßregeln wurden außer Kraft gesetzt.

Dur lach den 26 . Juni 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt :

I . V : vr . Clemm .
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